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1
Leerstandsanalyse

Die Leerstandsbezeichnung ist bei Wohn- und Gewerbeimmobilien gleich. Es macht im 

Wesentlichem keinen großen Unterschied ob ein Miethaus, Bürogebäude oder 

Kleinhandelsräume leer stehen. Die Ursachen und Maßnahmen zur Bewältigung des 

Leerstandes sind fast die gleichen. Es gibt jedoch schon einen Unterschied bei der 

Errechnung des Bewirtschaftungsergebnisses des Unternehmens, bei einigen steuerlichen 

und rechtlichen Fragen. Um Ungenauigkeiten zu vermeiden, wird in Rahmen der Arbeit 

hauptsächlich die Wohnimmobilie betrachtet.

1.1 Definition

Der Begriff Leerstand fasst sämtliche leer stehenden Flächen in einem festgelegten Untersuchungsgebiet zu einem bestimmten Zeitpunkt, bezogen auf eine Maßeinheit

· Bürofläche,

· Verkaufsfläche,

· Geschäftsfläche,

· vermietbare Fläche usw., zusammen. Zu den leer stehenden Flächen zählen

· freie und nutzbare Flächen,

· effektiv leer stehende Flächen,

· noch nicht vermietete Flächen von fertig gestellten Neubauimmobilien und

· zur Untervermietung angebotenen Flächen.

Von Leerstand spricht man, wenn die Wohnungen mindestens mehrere Wochen leer stehen 

und nicht wieder vermietet werden können und wenn die Menge leer stehender Wohnungen 

eine normale Fluktuationsreserve von ca. 5 % überschreitet. In den neuen Bundesländern 

gibt es kaum eine Plattensiedlung, die davon nicht betroffen ist. In einigen steht jede dritte 

bis vierte Wohnung leer. Die finanziellen Belastungen, die sich daraus ergeben, bringen viele 

Wohnungsunternehmen an die Grenze ihrer Handlungsfähigkeit - bis hin zur drohenden 

Insolvenz. Ab 15 % Wohnungsleerstand ist ihre Existenz gefährdet.

1.2 Die Leerstandsdiagnose: Zahlen, Daten, Fakten

In den vergangenen Jahren sind die Mietausfälle kontinuierlich angewachsen. Nach 

Angaben des Gesamtverbandes der Wohnungswirtschaft (GdW) beliefen sie sich in seinen 

Mitgliedsunternehmen 2002 auf rund 920 Mio. €, 2003 waren es bereits 1,15 Mrd. €. In den 

einzelnen Unternehmen summieren sich zumeist Beträge im siebenstelligen Bereich. Die 

untersuchte Unternehmen hatten abhängig von der Größe ihres Bestands jährliche 

Mindereinnahmen zwischen 800 000 und 3 Mio. € zu verkraften. Außerdem müssen sie die 

Betriebskosten für die leeren Wohnungen übernehmen, die immerhin bis zu 60 % der 

Betriebskosten bewohnter Wohnung ausmachen. Hinzu kommen Schulden, die auf den 

Wohnungen lasten (vorrangig Altschulden von bis zu ca. 76 €/m²) und die auch für leere 

Wohnungen getilgt werden müssen. 2 

1.3 Ursachen des Leerstands

Der Leerstand unterscheidet sich als temporärer und struktureller Leerstand. Während der temporäre Leerstand planbar und relativ leicht beeinflussbar ist, führt der strukturelle Leerstand entweder zum letzt endlichen Abriss oder zu großen Aufwendungen, um die Gebäudesituation so herzurichten, dass eine Vermietbarkeit entsteht. Der Deutsche Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. nennt folgende Ursachen beider Leerstandsformen:

Temporärer Leerstand:


wegen vorübergehender Nichtvermietbarkeit

· wegen Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen

· wegen Unzufriedenheit der Mieter.

Struktureller Leerstand


· wegen Bevölkerungsrückgang (Verlust von Arbeitsplätzen, Abwanderung, Sterbeüberschuss)

· wegen nicht wettbewerbsfähiger Bestände (schlechter Zustand der Bestände und das Wohnumfeld) 

· wegen verstärkten Neubaus (Sonder AfA, Eigenheime) 

· die Ausweitung des Wohnraumes zwischen 1989 und 1998 von 6,3 auf 7,3 Millionen Wohnungen; wegen dem verstärkten Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern im regionalen Umland.

1.4 Bevölkerungsrückgang

Die Abwanderungen und demographischen Entwicklungen sowie umfangreiche 

Neubautätigkeiten haben zum drastischen Bevölkerungsrückgang geführt.
 Zu den Faktoren 

zähle auch eine nachholende Suburbanisierung. Viele Haushalte im Osten verwirklichten 

jetzt ihre Sehnsucht nach einem Häuschen im Grünen, die sie zu DDR-Zeiten nicht stillen 

konnten. Zu diesen zähle andererseits aber auch der miserable Zustand ostdeutscher 

Arbeitsmärkte. Viele, gerade jüngere, Haushalte wanderten in den Westen auf der Suche 

nach Beschäftigung und höheren Löhnen. Alle Faktoren gemeinsam führten zu einer 

fallenden Nachfrage nach Wohnfläche in den Städten. Wachsender Leerstand sei dort 

die Konsequenz.

1.5 Der Wirtschaftliche Zyklus
Der wirtschaftliche Strukturwandel von der Industriegesellschaft hin zur Dienstleistungs- und 

Informationsgesellschaft führt zu sehr unterschiedlichen Betroffenheiten hinsichtlich der Sicherung einer eigenständigen wirtschaftlichen Basis in den Regionen. Insbesondere viele Regionen in Ostdeutschland, aber auch die alt industrialisierten und teilweise ländlichen Regionen Westdeutschlands, leiden unter dem Mangel eigenständiger Wirtschaftskraft und Arbeitsplätzen.
 

1.6 Geographie und Lebensqualität

Von dem durch die Gebäude- und Wohnungszählung im Jahre 1995 ermittelten Bestand von 

ca. sieben Millionen Wohnungen in Ostdeutschland befinden sich etwa 1,1 Millionen in Groß-

wohnsiedlungen mit mehr als 2.500 Wohneinheiten - das ist mehr als das Doppelte der alten 

Bundesländer (ca. 500.000). Diese Siedlungen entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg auf 

Grund des großen Wohnungsbedarfs und können anhand folgender Merkmale 

charakterisiert werden: 

• Überwiegend Geschossbauten mit mindestens 4 und bis zu 10 oder mehr Etagen 

• mindestens 1000 Wohnungen

• einheitlich, nach einem bestimmten Bebauungsplan als separates, funktional  

eigenständiges  Siedlungsgebiet angelegt.
 

1.7 Effekte benachbarten Leerstandes 

Ein weiteres externen Effekt entsteht für Wohnungseigentümer dadurch, dass sie sich in 

ihren Investitionsentscheidungen auch mit vom Zustand benachbarter Wohngebäude lenken 

lassen. In Wohnquartieren mit hohem Leerstand verstärkt sich die Tendenz bei den 

Wohnungseigentümern, nicht in Wohnungen, Gebäude und Außenanlagen zu investieren, 

womit häufig der Einstieg in eine Abwartsspirale der Vernachlässigung vollzogen wird.
 

1.8 Entwicklungslinien 

Der Einsatz von neuen Medien wie Telearbeit, Desk-Sharing oder  virtuelle Organisationen 

hat die Nachfrage vor allem nach Büroräumen stark beeinflusst. Der größte Teil der 

Freiberufler, als auch Angestellte genießen zu Zeit einen frei wählbaren Arbeitspatz.

2 Leerstandskosten und Leerstandabbaukosten

2.1 Allgemeines

Leerstandskosten sind Kosten, die der Eigentümer einer Immobilie aufgrund von Leerständen zu tragen hat. Dabei gibt es mehrere Arten von Leerstandskosten, die von den jeweiligen Objekt, gesetzlichen Bestimmungen und der Dauer des Leerstands abhängig sind. Offensichtlich sind die Leerstandskosten die Kosten, die sich aufgrund des Mietausfalls in der Höhe der nicht vermieteten Quadratmeter, multipliziert mit den Monaten des Leerstands, ergeben. Hinzu kommt eine Reihe weiterer Kosten, die teilweise auszahlungswirksam sind, etwa solche, die durch die Kontrolle des leer stehenden Objekts bzw. der Objekteinheit entstehen, aber auch nicht auszahlungswirksame Kosten, die reine Opportunitätskosten darstellen. Die Leerstandskosten werden in der Literatur mit mindestens 5.000 € p.a. angegeben, wobei nicht deutlich wird, ob dabei sämtliche im Weiteren aufgeführte Kosten berücksichtigt sind. Während des Leerstands laufen die Betriebskosten des Gesamtobjekts weiter. Zu den Betriebskosten gehören z.B. Kosten der Wasserversorgung, 
die 

Entwässerung der Heizung usw. Bei Leerständen sind einige dieser Betriebskosten bei Wohnungen nicht umlegbar, so z.B. die Heizkosten. Unbewohnte Wohnungen müssen beheizt werden, um das Risiko von Frostschäden zu vermeiden. Anders sieht es bei den Kosten der Wasserversorgung aus, die bei Leerständen nicht anfallen. Bei der Wohnungsvermietung ist es nicht möglich, im Mietvertrag zu vereinbaren, dass bei Leerständen die anderen Bewohner den entsprechenden Teil der Kosten der Hausreinigung oder des Hauswarts übernehmen. Gleiches gilt bei der abwechselnden Schneeräumung im Winter und für Säuberungskosten sowie die anteilige Pflege der Außenanlagen. Schließlich bleiben die Kapitalkosten des leer stehenden Objekts bzw. Objektteils bestehen. Bei längerem Leerstand gehört zu den Leerstandskosten auch der entsprechende Instandhaltungsanteil. Außerdem entstehen für den Vermieter laufende Kontrollkosten, da leer stehende Objektteile bzw. Objekte in Abhängigkeit von ihrer Lage und Größe in regelmäßigen Abständen überprüft werden müssen. Diese Kontrollen umfassen die Fenster, Türen usw., um Vandalismus zu vermeiden, aber auch den Zustand der Rohre und Leitungen sowie die Überwachung evtl. Feuchtigkeit, Schädlingsbefall o.Ä. Diese Überprüfungen können nicht immer von anderen Mietern übernommen werden und sind i.d.R. auch kostenpflichtig, zumindest in der internen Kostenrechnung des Vermieters mit dem anteiligen Hausmeistergehalt.

Bei freistehenden leeren (Gewerbe-) Objekten ist es sogar angeraten, eine Wach- und Schließgesellschaft mit derartigen Überwachungsaufgaben zu beauftragen, insbesondere wenn wertvolle Einbauten im Gebäude sind. Außerdem können Leerstände im Fall von Mietgarantien des Initiators oder des Verkäufers dazu führen, dass dem Unternehmen, das die Garantien gegeben hat, anstelle des Opportunitätsverlustes in Höhe der entgangenen Miete Auszahlungen an den Käufer entstehen, und zwar in der Höhe der Mietgarantie, multipliziert mit der Anzahl der Monate des Leerstands, im äußersten Fall also mit der Zeitdauer der Mietgarantie. Um den Leerstand zu beseitigen, besteht die Notwendigkeit, einen Makler zu beauftragen oder selbst potentielle Mieter zu werben. Insoweit entstehen zusätzlich auszahlungswirksame Kosten durch Insertion, durch Besichtigungen und durch evtl. Änderungswünsche des neuen Mieters.

2.2 Minimierung der Leerstandskosten

Leerstände sind sowohl in der Wohnungs- als auch in der Gewerbeimmobilienwirtschaft ein ganz normales Phänomen, das sich bei Wohnungen z.B. aufgrund des Familien- bzw. Lebenszyklus ergibt und bei Betrieben aufgrund von Wachstum, Schrumpfung oder Konkurs. Um die Leerstandskosten zu minimieren, empfiehlt sich insoweit eine Analyse der Motive der Beendigung der Mietverhältnisse, denn die oben angegebenen Gründe sind nicht beeinflussbar. Mietausfälle bzw. Leerstandskosten sind erfahrungsgemäß umso größer, je weiter die Miethöhe von der Marktmiete entfernt ist, was zu einem entsprechenden Service für die besonders gut zahlenden Mieter animieren sollte. Im Vorfeld kann versucht werden, potentielle Mieter einer sorgfältigen Bonitätsprüfung zu unterziehen und bei Gewerbe-immobilien auch ihre Seriosität, Fachkenntnisse und finanziellen Verhältnisse zu unter-suchen. Insbesondere bei Gewerbeimmobilien sollten im Falle einer Häufung der Leerstande bauliche Bestandsveränderungen (Revitalisierungsmaßnahmen) erwogen werden. Außerdem empfiehlt sich eine intensive Pflege der Mieter, ggf. auch durch Sonderaktionen.

2.3 Bewirtschaftungskosten

Unter Bewirtschaftungskosten sind alle Kosten zu verstehen, die im direkten Zusammenhang mit einem unbebauten oder bebauten Grundstück zur laufenden Unterhaltung, Instandhaltung und dauerhaften Betreibung aufgewendet werden müssen. Die Kosten lasten dabei auf dem Grundstück. In der Regel kann der überwiegende Anteil auf den Nutzer (Mieter) als Betriebsnebenkosten (Anlehnung an die II. Berechnungsverordnung § 27/ Anlage 3) umgelegt werden (vgl. § 546 BGB).

Die Bewirtschaftungskosten unterteilen sich in Aufwendungen für: 

· Kaufmännische Verwaltung (Objektmanagement), technische Bewirtschaftung (Haustechnik, Medienversorgung, Betreiberkonzeption, Instandhaltung, usw.), 

· Interne Dienste (z.B. Reinigung, Pförtnerdienst, Umzugsdienst, Bestandspflege, Bestandserfassung
· Gebäudesicherheit (z.B. Bewachungskosten, Brandschutzsicherung)

· Bautätigkeiten (Umbau, Nutzungsänderungen u.s.w.)

Die Bewirtschaftungskosten stehen in engen Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeit sowie der Rendite und der Wertschöpfung einer Immobilie. Von daher ist es erforderlich geworden, dass schon in der Projektierungsphase die Bewirtschaftung einer Immobilie erheblichen Einfluss auf das Raumprogramm, die Ausstattung und das Nutzungskonzept nimmt, um die Betreibung ökonomisch langfristig zu sichern. Die Steuerung und Realisierung aller Bewirtschaftungskosten kann man auch unter dem Begriff Facilitiv Management zusammenfassen.

Die regelmäßig anfallenden Bewirtschaftungskosten benennt die WertV in § 18 mit der 

Abschreibung, Verwaltungskosten, Betriebskosten, Instandhaltungskosten und das 

Mietausfallwagnis Je nach der Verteilung des Leerstands bewegen sich die nicht 

umlegbaren Bewirtschaftungskosten in den besonders betroffenen Städten in der Regel 

zwischen € 18 und € 30 und der Altschuldendienst zwischen € 5 und € 8 / m² und Jahr. 

Hinzu kommen ggf. noch die Kapitalkosten für Modernisierungskredite. Aber auch ohne 

Modernisierungskredite sind Belastungen von mehr als € 1.530 leer stehender Wohnung im 

Jahr durchaus als typisch anzusehen. Zu den Bewirtschaftungskosten die wirklich entfallen 

sind, kommt bei der Leerstandkostenberechnung auch kalkulatorische Kosten des 

entgangenen Gewinns.

Nach der GdW-Studie betragen die Einnahmeverluste pro leer stehende Wohnung im Jahr 

im Durchschnitt € 1.902. Indem nach Angaben der DID Deutsche Immobilien Datenbank 

GmbH die Netto Mietannahmen betragen 1,3 € von jeder m² des Wohnens. (s.Abb. 2).
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(Abb. 1)

Nach Angaben des DID Deutsche Immobilien Datenbank GmbH betragen die 

Bewirtschaftungskosten im Jahr 2002 für Wohnen ca. 23,4 % der Bruttomieteinnahmen. 

(s. Abb. 2)
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(Abb. 2)

2.3.1 Abschreibung

Der Begriff der Abschreibung wird vielfach synonym mit dem Begriff der Absetzung verwendet. 
 Bei Wohnraum gilt die lineare Abschreibung. Steuerlich geht der Gesetzgeber von einer Nutzungsdauer von 50 Jahren aus, wenn das Gebäude nach dem 31.12.1924 fertig gestellt worden (§ 7 / 4 EstG.). Davor beträgt die Nutzungsdauer 40 Jahre. Ist die tatsächliche Nutzungsdauer nachweisbar geringer, so ist die tatsächlliche Nutzungsdauer abzustellen und auf eine kürzere Abschreibung vorzunehmen.

Nach der Werteverordnung § 18 WertV ist die Abschreibung durch Einrechnung in den Vervielfältiger nach § 16 Abs. 3 berücksichtigt.

2.3.2 Verwaltungskosten

Nach Angaben des DID Deutsche Immobilien Datenbank GmbH, betragen die 

Verwaltungskosten inklusive Vermietungskosten im Jahr 2002 für das Wohnen ca. 2,3 % 

der Bruttomieteinnahmen oder 0,1 Euro m² monatlich.
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(Abb.3)

Die Werteverordnung benennt die Verwaltungskosten als Kosten, die zur Verwaltung des Grundstücks erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht sowie die Kosten für die gesetzlichen und freiwilligen Prüfungen des Jahresabschlusses und der Geschäftsführung (§ 18/ 2 WertV).

2.3.3 Betriebskosten

Nach Angaben des DID Deutsche Immobilien Datenbank GmbH, betragen die Netto-

Betriebskosten im Jahr 2002 für Wohnen ca. 0,5 % der Bruttomieteinnahmen.
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(Abb. 4)

Nach der II. Berechnungsverordnung des § 27/ Anlage 3 (BV) sind Betriebskosten die Kosten, die dem Eigentümer (Erbbauberechtigten) durch das Eigentum am Grundstück (Erbbaurecht) oder durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit, der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und des Grundstücks laufend entstehen. Die Anwendung der II. Berechnungsverordnung bezieht sich nur auf Wohnraum, der in irgendeiner Form öffentlich gefördert ist. Betriebskosten sind nach den Vorschriften der II. Berechnungsverordnung Bestandteil der Bewirtschaftungskosten, wie Abschreibung, Instandhaltungskosten, Verwaltungskosten und das Mietausfallwagnis.

Beim Gewerbebetrieb entstehen im Zusammenhang mit dem Betrieb spezifische Kosten, wie etwa bei einem Einkaufszentrum die Kosten für das Center-Management, deren Umlageschlüssel mietvertraglich geregelt sind.

2.3.3.1 Kostenmanagement

Wesentliche Aufgaben des Kostenmanagements bestehen in dem Erkennen, dem 

Reduzieren und der gerechten Verteilung aller anfallenden Kosten einer Immobilie. Dabei 

zeigt sich, dass nur im Rahmen einer umfassenden Kostentransparenz eine wesentliche 

Grundlage zur Erkennung möglicher Kosteneinsparungspotentiale gegeben ist.

2.3.4 Instandhaltungskosten

Nach Angaben des DID Deutsche Immobilien Datenbank GmbH, betragen die 

Instandhaltungskosten im Jahr 2002 für Wohnen ca. 7,6 % der Bruttomieteinnahmen oder 

1€/m²/monatlich.
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(Abb. 5)

Nach der Wertermittlungsverordnung § 18 Abs. 2 wir der Begriff wie folgt definiert:

„ Instandhaltungskosten sind die Kosten, die durch das Eigentum am Grundstück oder durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Grundstücks sowie seiner baulichen und sonstigen Anlagen laufend enstehen.“

Zum Erhaltungsaufwand bei Gebäuden gehören die Aufwendungen für die laufende Instandhaltung. Diese Aufwendungen verändern nicht die Wesensart des Gebäudes, sie dienen dazu, dass Grundstück in ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und kehren regelmäßig ungefähr in gleicher Höhe wieder. Sie liegen vor, wenn bereits vorhandene Teile, Einrichtungen oder Anlagen des Gebäudes erneuert werden.

2.3.4.1 Instandhaltungsmanagement – Bestandteile der Instandhaltung

Gemäß der DIN 31051 setzt sich die Instandhaltung aus folgenden Elementen zusammen:

· Inspektion
Alle Maßnahmen zu Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes eines Gebäudes und seiner technischen Einrichtungen

· Wartung
Maßnahmen zu Bewahrung des Soll-Zustandes, Funktionserhaltung

· Instandsetzung
Wiederherstellung des Soll-Zustandes, durch defekte Gebäudebestandteile oder

durch Befunde bei Inspektions- oder Wartungsmaßnahmen; Charakter einer Teilmodernisierung, durch den Austausch von Bauteilen auf den derzeitigen Stand der Technik.
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(Abb.6 Immobilienzyklus Quelle: Norddeutsche Immobiliengesellschaft mbH,  „Werbebroschüre“ 
)

Nach Angaben des DID Deutsche Immobilien Datenbank GmbH, betragen 

die Sonstigen Kosten (ohne Kapitalaufwendungen) im Jahr 2002 5,5 der brutto 

Mieteinnahmen oder 0,3 €/ m²/ monatlich.
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(Abb. 7)

2.4 Mietausfallwagnis zum Abdecken des Risikos von Leerständen

Das Mietausfallwagnis ist eine Risikoprämie für uneinbringliche Forderungen aus 

Mietverträgen und für Mietausfälle aus dem Leerstehen von Wohnungen. Insoweit geht es 

über die Leerstandskosten hinaus, da zu diesen keine uneinbringlichen Forderungen 

gerechnet werden, die bereits während des Mietverhältnisses entstanden sind.

Das Mietausfallwagnis resultiert daraus, dass die Nutzung eines Anlageguts, das eine fiktive 

Lebensdauer von bis zu 50 bis weit über 100 Jahren besitzt, zu einem Preis zu verkaufen ist, 

der sich am Markt ergibt. Wohnungsnutzung ist ein langjähriger Konsumakt, dessen Erlös in 

monatlichen Teilbeträgen erzielt wird. Die Werthaltigkeit der monatlich anfallenden  Forderungen kann nicht vornherein ermittelt werden und unterliegt zudem Schwankungen. In der II. Berechnungsverordnung wird der Versuch unternommen, die Gefahr von Leerstandskosten durch die Position Mietausfallwagnis abzudecken. Es dürfen 2% p.a. des Rohertrages für Wohnungsverhältnisse gefordert werden. In der Praxis sind aber bei problematischer Vermietbarkeit im Einzelfall durchaus 4% und weit mehr denkbar. Dies wird besonders deutlich bei der Betrachtung der überalterten und teilweise unbewohnbaren Wohnanlage in den neuen Bundesländern.

Ebenso ist das Leerstandsrisiko und damit verbunden die Wahrscheinlichkeit von Leerstandskosten bei Immobilien, in denen gesundheitsgefährdende Materialien verwendet worden sind, weitaus größer – insbesondere, wenn man in diesen Fällen evtl. haftungsrechtliche Konsequenzen berücksichtigt. Dieses Leerstandsrisiko kann durch versierte technische Beratung vermieden werden, sofern der Mieter nicht Schönheitsreparaturen selbst mit eigenem Material durchführt, denn eine Überprüfung des vom Mieter verwendeten Materials scheidet bei realistischer Betrachtung aus.
 

2.5 Kosten für die Wohnungsunternehmen

Der Wohnungsleerstand verursacht für die Wohnungsunternehmen hohe Kosten. Auf 

einer Seite, fehlen die Mieteinnahmen, auf der anderen Seite müssen Betriebskosten für die 

leeren Wohnungen aufgebracht werden. Für eine leere Wohnung fallen bis zu 60 % der 

Betriebskosten einer bewohnten Wohnung an. Als weiterer erheblicher Kostenfaktor 

kommen die Altschulden hinzu. Diese Kostenbelastung bringt viele Wohnungsunternehmen 

in ernste wirtschaftliche Schwierigkeiten. Ab 15 % gilt Wohnungsleerstand als Existenz 

gefährdend. Diese Quote wird in vielen Plattensiedlungen erreicht. Insbesondere in den 

Siedlungen, die im Zusammenhang mit den Industrieansiedlungen der DDR entstanden sind, 

ist der Leerstand oft sogar noch deutlich höher. Hinzu kommen Schulden, die auf den 

Wohnungen lasten (vorrangig A Altschulden von bis zu ca. 76 €/m²) und die auch für leere 

Wohnungen getilgt werden müssen. Wohnungsgenossenschaften haben ein zusätzliches 

Problem, wenn sie ausziehenden Mitgliedern die Genossenschaftsanteile zurückzahlen 

müssen.

2.6 Besonderheiten bei Gewerbeimmobilien

Wenn sich der leer stehende Teil des Objekts bei Gewerbeimmobilien schlechter, d.h. zu 

einem niedrigeren Mietpreis vermieten lässt als zuvor, entsteht ein Kostennachteil in der Form von Opportunitätskosten eines entgangenen höheren Mietpreises. Leerstände bei Gewerbeobjekten haben oft ihren Grund darin, dass sich der Standort von Geschäftshäusern verschlechtert hat oder dass die Einrichtungen überaltert sind, was für Büros und Praxen problematisch sein kann. Insoweit sind frühe Revitalisierungsinvestitionen eine Maßnahme zur Vermeidung zukünftiger Leerstände und somit von Leerstandskosten. Teilweise ist es für den Vermieter besser, schlechtere Mieten in Kauf zu nehmen als einen längeren Leerstand, da bei Gewerbeimmobilien außerdem ein Imageverlust des Gesamtgebäudes möglich ist, wenn es zu Leerständen kommt. Dieser Imageverlust wird die Neuvermietung erschweren und außerdem ist es denkbar, dass Mieter ihre Mietverträge nach deren Auslaufen nicht mehr verlängern, so dass sich ein Verstärkungseffekt ergibt. Probleme entstehen insbesondere dann, wenn sog. Magnetmieter kündigen, d.h. solche Mieter mit herausragender Bedeutung für das Objekt, da so der Attraktivitätsgrad und damit der Gesamtumsatz der Gewerbeimmobilie stark sinken können.

Alle diese Kosten mussten bei theoretisch korrekter Betrachtung als Leerstandskosten angesetzt werden. Dies ist teilweise jedoch nur durch grobe Annäherungen bzw. Schätzungen möglich, und soweit innerbetrieblicher Aufwand verursacht wird, ist eine funktionierende Kostenrechnung (Kostenmanagement) notwendig.

3 Facility  Management

Eine relative neue Entwicklung des Managements von Immobilien stellt das Facility Management dar. Hierunter versteht man die ganzheitliche und umfassende Immobilienbewirtschaftung, deren Zielsetzung, die langfristige Ertragssteigerung und Werterhaltung sowohl für den Investor als auch für den Nutzer beinhaltet, wie die 

· Koordination, 

· Bereitstellung von Information für die Planung,

· Bauen und Nutzen von Immobilien,

· Gebäudebestand,

· Personal- und Sachanlagen

Ein wesentlicher Ansatz ist zudem die Integration in den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie.

· Berücksichtigung flexibler Nutzungsmöglichkeiten des Gebäudes

· Errichtung bzw. Vorhaltung der erforderlichen Infrastruktur

· Betrachtung der späteren Wartung, Instandhaltung, Pflegekosten, Bedienbarkeit der Anlagen, 

· Berücksichtigung der späteren Bewegungsabläufe von Personen, Nachrichten und Daten zwischen den Arbeitsplätzen, Organisationseinheiten und der Außenwelt 

· Beachtung der wirtschaftlichen Erfassung und eindeutigen Zuordnung der unterschiedlichen Kostenarten eines Gebäudes im Rahmen der Datenverarbeitung (Kostentransparenz)

· Errichtung oder Vorhaltung der Gebäudetechnik, neben einer entsprechenden Platz-, bzw. Trassenvorhaltung ist zudem der Einsatz von modularen gebäudetechnischen Systemen möglich

Als Grundlage und zur Herstellung der erforderlichen Transparenz sind zunächst die gesamte Liegenschaft, die technische Ausstattungen, aber auch die funktionalen Bewegungsabläufe und die bestehenden Interpendenzen in einer Ist-Analyse aufzunehmen.

Entstehen einer weit verbreiteten Meinung besteht das Ziel von Facility Management in einem Unternehmen oder einer Verwaltung nicht nur in der Reduzierung gebäude- oder servicebezogener Kosten. Eine Steigerung von Nutzen und Qualitäten, z.B. in der Befriedigung berechtigter Kundenbedürfnisse oder der Erhaltung baulicher Substanz, nimmt einen mindestens ebenbürtigen Stellenwert ein. In Vergleichen mit anderen Gütern des täglichen Umgangs erwiesen sich die meisten Gebäude, darunter selbst viele Neubauten, bei nüchterner Betrachtung als stark verbesserungswürdig. Eindeutige Aussagen der Bausachverständigen über anhaltend Milliarden hohe Schäden an Gebäuden und Betonbauwesen durch mangelnde Qualität und einschlägige Erfahrungen zahlreicher Bauherren zeigen all zu deutlich, dass das Thema „Pfusch am Bau“ unverändert aktuell ist. Wenn aber schon die Maßstäbe der traditionellen Baukunst oft nicht erfüllt sind, wundert es kaum, dass zusätzliche Anforderungen eines Facility Managements bislang nur vergleichsweise selten umgesetzt werden. So ist die Berücksichtigung von Nutzungskosten, Servicefreundlichkeit oder Langlebigkeit der eingesetzten Werkstoffe z.B. sind Architektenwettbewerben noch immer eine Ausnahme. Die Erkenntnis, dass der weitaus größte Teil aller anfallenden Kosten nicht beim Bauen, sondern während Gebäudenutzung entsteht, wird zwar in zahlreichen Fachartikeln beschworen, hat aber weithin noch nicht zu einer Veränderung der Baugewohnheiten geführt. Statt dessen gibt es Beispiele, bei denen Stadtbauämter zur Minderung der Baukosten Dokumentationspflichten von Planern und ausführenden Firmen noch unter den Mindeststandard von HOAI und VOB/C gesenkt haben und den späteren Betreibern dann mit einem hoch komplexen Laborgebäude, aber rudimentärer Gebäudedokumentation alleine ließen. Dies ist Sparen an der falschen Stelle.

3.1 Flächenmanagement

Hierunter versteht man die quantitative wie auch qualitative optimierte Ausnutzung aller Flächen einer Immobilie mit dem Ziel einer höheren Flächenproduktion und Wertsteigerung.

3.2 Kostensenkung durch Stilllegung von Gebäuden
Die Senkung von Leerstandskosten ist für die Wohnungsunternehmen aus wirtschaftlichen 
Gründen dringend notwendig. Die wirksamste Maßnahme dafür ist die Konzentration von Leerstand und die Stilllegung ganzer Häuser. Ab 50 % Leerstand streben die meisten 

Wohnungsunternehmen eine Stilllegung des Gebäudes an und beginnen mit dem aktiven Leerzug. Durch die Stilllegung lassen sich Bewirtschaftungs- und Betriebskosten auf ein Minimum reduzieren. Altschulden müssen allerdings weiterhin gezahlt werden. Eine Entlastung von den Altschulden wird bisher maximal nach Abriss des Hauses gewährt.

Die Stilllegung von Wohnhäusern verfolgt nicht das Ziel, sie für einen späteren Bedarf zu konservieren. Aufgrund des weiter anhaltenden Bevölkerungsrückgangs kann man davon ausgehen, dass es diesen Bedarf nicht geben wird und die Häuser dauerhaft leer stehen werden. Stilllegung ist Vorstufe und Vorbereitung für den Abriss oder Teilrückbau. Dafür werden im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost Fördermittel zur Verfügung gestellt. Bisher ist die Zeitpanne zwischen Stilllegung und Abriss der Häuser relativ kurz. Es zeichnet sich aber ab, dass angesichts der Dimensionen des Leerstands die finanziellen Mittel für den Abriss trotz Förderung nicht ausreichen werden. Damit werden sich die Phasen zwischen Stilllegung und Abriss verlängern. Die meisten Wohnungsunternehmen würden jedoch aus Kostengründen eine Stilllegung auch dann anstreben, wenn sie absehbar keine Möglichkeit für den Abriss hätten.

3.3 Abriss

Diese ist wohl die radikalste Alternative und setzt vor allem die Akzeptanz der noch vorhandenen Mieter voraus. Die Mieter erhielten dafür modernisierte und preiswerte Wohnungen in der Innenstadt. So konnte zum einen der Leerstand in anderen Wohngebieten der Stadt gedämpft und der „Perforierung“ der Stadt entgegengewirkt werden. Zum anderen wurde neue Fläche frei, die zum Beispiel für die Erschließung von am Markt gefragten, preisgünstigen Eigenheimangeboten genutzt werden kann.

Die durchschnittlichen Abrisskosten liegen nach Angaben des sächsischen Verbandes der Wohnungswirtschaft zwischen 102 €  und 153 € / m², einschließlich Rekultivierungsmaßnahmen. Würde man dem Vorschlag der Expertenkommission folgen und etwa 350.000 Wohnungen abreißen (rund 21 Mio. qm), würde dies bei Abrisskosten in Höhe von € 128 / m² eine finanzielle Belastung in Höhe von rund 2,68 Mrd. € nach sich ziehen.
 Der Abriss der Wohnhäuser erfolgt in allen Siedlungen auf der Grundlage von Stadtentwicklungskonzepten. Deren Bewertung war nicht Gegenstand der Forschungs-aufgabe. Jedoch spricht aus der Sicht unserer Ergebnisse mehr für einen flächenhaften Abriss an den Siedlungsrändern als für das Herausnehmen einzelner Häuser oder Häusergruppen. Der Zusammenhang und die Struktur der Restsiedlung bleiben so besser erhalten. Außerdem entstehen bei der „Ausdünnung" innerhalb der Siedlungen Brachflächen, für die es keine Nutzungen gibt oder deren Gestaltung und Pflege weitere Kosten verursacht. Das Herausnehmen einzelner Häuser ist allerdings in stark verdichteten Bereichen sinnvoll, um so die Wohnqualität für die umgebenden Gebäude zu erhöhen. Bei der Durchführung von Abriss und Teilrückbau (horizontale Abtragung von Geschossen oder das vertikale Herausnehmen von Gebäudesegmenten) gibt es inzwischen umfangreiche Erfahrungen. Die Verfahren sind erprobt und technologisch so optimiert, dass beides zumeist in kurzen Fristen realisiert werden kann. Die Kosten für einen Komplettabriss von Wohngebäuden sind dabei generell niedriger als die für einen Teilrückbau. Hier fallen zusätzlich zu den höheren Rückbaukosten auch umfangreiche Umbau- und Modernisierungskosten für den verbleibenden Bestand an. Diese sind teilweise deutlich teurer als bei einer normalen Sanierung und sind auch über die Mieten nicht zu refinanzieren. Dennoch werden in vielen Siedlungen auch Teilrückbaumaßnahmen durchgeführt, weil damit Bewohnerinnen und Bewohner an das Gebiet gebunden sowie neue Interessenten gewonnen werden können. Wegen der hohen Kosten ist das aber zumeist nur punktuell möglich.

3.4 Um- und Rückbau 

Im Zusammenhang mit Abriss und Rückbau von Wohnhäusern ist fast immer auch ein Umbau der technischen Infrastruktur, vor allem der Ver- und Entsorgungsleitungen für Heizwärme, Wasser und Abwasser, nötig. Auch unter diesem Aspekt ist der systematische flächenhafte Abriss von den Siedlungsrändern her am günstigsten, weil dabei die Leitungen zumeist nur gekappt werden müssen. Werden Häuser inmitten der Siedlung abgerissen, entsteht ein erhöhter Anpassungsbedarf, weil Leitungen um verlegt und die umliegenden Häuser wieder in das Versorgungssystem eingebunden werden müssen. Darüber hinaus muss die technische Infrastruktur in vielen Siedlungen grundsätzlich an einen gesunkenen Verbrauch angepasst werden, der seine Ursache im drastischen Bevölkerungsrückgang hat. Die Finanzierung des Infrastrukturumbaus ist noch weitgehend ungeklärt und kann nicht allein durch die Städtebauförderung geleistet werden.

Um im Rahmen des Stadtumbauprozesses Maßnahmen der Umsetzung von Aufwertungsstrategien zu unterstützen, die gleichzeitig mit der Aufwertung des Wohnungsbestandes den Teilrückbau erfordern, kann zur Mitfinanzierung von Kosten für den Teilrückbau von Wohngebäuden ein zusätzliches Darlehen in Höhe von 60 EUR/m² zurück gebauter Wohnfläche gewährt werden, wenn die Maßnahme im Zusammenhang mit nach dieser Richtlinie geförderten Maßnahmen durchgeführt wird, die Übereinstimmung mit den städtebaulichen und wohnungspolitischen Planungen der Kommune nachgewiesen und eine anderweitige Finanzierung (insbesondere aus dem Abrissteil des Programms Stadtumbau-Ost) nicht möglich ist.

Für die Bereitstellung von Umzugswohnungen für vom Abriss betroffene Bewohner im Rahmen des Stadtumbaus können die Eigentümer von Mietwohngebäuden eine erhöhte Förderung von bis zu 490,-€/m² Wohnfläche für die Wiederherstellung der Vermietbarkeit dieser Wohnungen unter Berücksichtigung der individuellen Bedarfslage der vom betroffenen Personen beantragen. Eine Kumulation mit Mitteln aus dem Stadtumbauprogramm Ost –Programmteil Aufwertung- ist möglich.

Eine weitere Möglichkeit im Umgang mit dem Leerstand ist der Umbau zu neuen Wohnformen sowie der Rückbau im bewohntem Zustand. Durch diese Maßnahmen konnte die Zahl der größtenteils leer stehenden Wohneinheiten reduziert und neue am Markt stark nachgefragte Wohnformen geschaffen werden.

3.5 Umnutzung

Aus der Analyse der Fallbeispiele konnten drei Umnutzungstypen entwickelt werden:

3.5.1 Einfache Umnutzung

Bei der einfachen Umnutzung erfolgt lediglich eine Stilllegung der Obergeschosse, d.h. dass die leer stehenden Räume nicht weiter genutzt werden. Die baulichen Maßnahmen beschränken sich auf ein Minimum an Demontage- und Sicherungsarbeiten sowie Wärmedämmung, die für alle Umnutzungsarten mindestens erforderlich sind. Der Kostenrahmen erstreckt sich bis zu 1.500 € pro Wohnung bzw. 25 € je m² Wohnfläche. Eine bauliche Aufwertung des Gebäudes wird damit nicht erreicht.

3.5.2 Mittlere Umnutzung

Hierbei wird über die Stilllegung der Wohnung hinaus die Schaffung von individuell zuordenbaren Abstellräumen als Aufwertung des vorhandenen Wohnungsangebotes angestrebt. Der Kostenrahmen für die mittlere Umnutzung beträgt ca. 3.000-4.000 € je Wohnung bzw. 55 - 70 € je m² Wohnfläche.

3.5.3 Aufwendige Umnutzung

Im Zuge komplexer Modernisierungen erfolgen aufwendigere Umnutzungen. Sie umfassen einen Umbau von Wohnungen zu Abstellräumen in Verbindung mit Sanierungen der Gebäudehülle und ggf. einer Verkleinerung der Fenster. Daraus ergibt sich sowohl eine bauliche als auch eine Nutzungsaufwertung. Zentrales Kriterium für den Erfolg von Umnutzungen ist die Senkung der Betriebs- und Leerstandskosten. In den untersuchten Fallbeispielen betrugen die monatlichen Kosten 1,00-1,40 € je m² Wohnfläche, was für eine durchschnittlich große Wohnung einen Betrag von rund 750-1.000 € pro Jahr ergibt. Aus Sicht der Wohnungseigentümer stehen dabei zwei Aspekte im Vordergrund. Zum einen sollen mithilfe der Umnutzungsmaßnahmen die Betriebskosten absolut gesenkt werden. Zum anderen soll durch die Umlegung verbleibender Betriebskosten die Belastung von den Vermietern genommen und somit die Leerstandskosten verringert werden. Als grundsätzliche Tendenz lässt sich feststellen, dass es in allen Beispielen gelungen ist, die Leerstandskosten in hohem Maße zu reduzieren. Damit wird das wesentliche betriebswirtschaftliche Ziel der Umnutzung erreicht. Rechnet man die ersparten Betriebskosten gegen die Investitionskosten, so liegen im günstigsten Fall nach zwei bis drei Jahren und im ungünstigeren Fall nach ca. zehn Jahren die Kosten der Umnutzung niedriger bei dem Verbleib des Leerstandes.

Für unsanierte Plattenbauten, die mittel- bis langfristig ganz vom Wohnungsmarkt genommen werden sollen, führen Umnutzungen mit einem einfachen baulichen Standard (Stilllegungen) mit geringen Investitionsaufwendungen (< 1.500 € je WE) zu einer weitgehenden Verringerung der Leerstandskosten. Durch Umnutzungen mit mittlerem Standard und Investitionskosten (3.000 - 4.000 € je WE) kann das Angebot von individuell zuordenbaren zusätzlichen Abstellräumen geschaffen werden. Diese Verbesserung des vorhandenen Wohnungsangebotes wird vom Neumieter gut angenommen, es entspricht einer marktgerechten Verbreiterung des Angebotsspektrums und trägt damit zur Stabilisierung der Plattenbaustandorte bei. Bezogen auf das Objekt werden die Leerstandskosten weitgehend gesenkt, und die Vermietungssituation des verbleibenden Bestandes verbessert, sodass sich die Investitionskosten mittelfristig "rentieren". Umnutzungen im mittleren Standard sind besonders sinnvoll in Beständen, die teilsaniert sind oder werden sollen, da 

· sie über ähnliche Refinanzierungszeiträume der Investitionen verfügen, 

· eine ähnliche Stellung im Portfolio des Unternehmens aufweisen können,

· sich aufgrund bereits getätigter Modernisierungsmaßnahmen für die Umnutzung Kosten einsparen lassen.

3.6 Neubau

Beim Neubau kommt es darauf an, wo und wie man bauen will. In einigen Sanierungs-maßnahmen ist der Abriss und der nachfolgende Neubau günstiger, als die Sanierungs-maßnahme durchzuführen. Dies zeigt die nachstehende Berechnung an einem Beispiel (s. Abb. 7 Beispiel Kostenvergleich bei Durchführung einer Gesamtsanierungsfinanzierung und eines Ersatzneubaus).

4 Bewirtschaftungsergebnis

Kann eine Vermietung nicht herbeigeführt werden, deckten sich die Erlösschmälerungen und Kosten nicht, so dass keine Rendite für das Objekt erzielt werden kann. Die Kosten müssen alle selbst durch die Eigentümer beschafft werden, dass wirkt sich auf ihre Existenz aus.

4.1 Kostenentlastungsfaktoren

Die Kostenentlastungsfaktoren sind gemeinsam zu erarbeiten und aufzuzeigen. Diese können unter anderem sein:

· Mieterhöhungspotentiale aus Sanierung und Modernisierung

· Altschuldenerlass für abgerissene Bestände

· Fördermittel (für Abriss- und Baumaßnahmen)

· Zinsgünstige Darlehn (für Abriss- und Baumaßnahmen)

· Steuerliche Möglichkeiten einschließlich Investitionszulage nach dem InvZulG 1999

· wegfallende Leerstandskosten

Unternehmensumstrukturierung (einschließlich Personalabbau)
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(Abb. 8)

4.2 Auswirkung des Leerstandes auf das Bewirtschaftungsergebnis

Zunächst haben wir da die Erlösschmälerungen. Dann haben wir Kosten bei Leerstand, die nicht durch Einnahmen gedeckt werden. Ganz wesentlicher Faktor, hier erfolgt eine Quersubventionierung über die vermieteten Wohnungen. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Wir haben Betriebskosten, Instandhaltungskosten, Kapital- und Verwaltungskosten, all diese Kostenfaktoren werden bei leer stehenden Wohnungen durch fehlende Mieteinnahmen nicht abgedeckt. Keine Mittel für Modernisierung, keine Mittel für den notwendigen Abriss, die Leerstandsspirale. Die Konkurrenzfähigkeit ist gefährdet, indem keine Mittel mehr für eine Modernisierung zur Verfügung stehen, und Umsetzwohnungen fehlen. Der notwendige Abriss wird blockiert, es kommt zu Verslumungstendenzen und letztendlich steht in einem großen Teil der Wohnungsunternehmen in den neuen Ländern die Existenzgefährdung ja in greifbarer Nähe.

Die Portfolio-Analyse ist nach unserer Auffassung ein wesentlicher Ansatz, um eine wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Bewertung der Objekte vorzunehmen. Sie ist ein Instrument des Portfoliomanagements. Es handelt sich um eine zweidimensionale Darstellungsform. Wir bevorzugen hier vier Felder. Die darstellten Informationen werden als Kreisflächen abgebildet, wobei sich ihr Verkehrswert sich in der Größe der Kreise widerspiegelt. Man kann nicht nur danach gehen, wie stark ein Haus leer steht, sondern es müssen sämtliche Rahmenbedingungen mit betrachtet werden. Nur abzureißen nach einer bestimmten Leerstandsquote ist nicht der Weg, der beschritten werden kann.
 Es bestehen drei Dimensionen: Wohnwert, Wirtschaftlichkeit und Lage. Eine Analyse der Immobilien bestimmt dann die Abrisskandidaten, das sind die poor dogs oder armen Hunde, und wir haben im Gegenzug dazu die super stars, Objekte, die sie aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht abreißen dürfen. Aus der Eingruppierung in diese Portfolio-Gruppen können sie Basis-Strategien für die zukünftige Behandlungen der Objekte ableiten, das heißt, ob sie sie im Bestand lassen, verkaufen, abreißen, sanieren oder erst mal weiter nicht anfassen.

Im Bereich der Bestandsentwicklung sind Möglichkeiten zur Leerstandsbekämpfung beim temporären Leerstand die Erstellung von Bedarfsanalysen/ die Erfassung von Mieterwünschen, die Mieterkoorperation bei Modernisierungsvorhaben. Bei der Leerstandsbekämpfung des strukturellen Leerstandes können Wohnungsmarktprognosen, Portfolio-Analyse und Management sowie Bestandsentwicklung-/ Unternehmer- und Quartierskonzepte durchgeführt werden.

4.3 Fazit

Die die Wohnungsunternehmen sind durch den Umbauprozess schwer belastet. Zu diesen Themen gehört insbesondere die Frage der Grunderwerbssteuer. Wohnungsunternehmen sitzen mit den Kommunen in einem Boot, sie müssen an Konzepten mitarbeiten. Die Konzepte werden sehr unterschiedlich sein, und es muss eine finanzielle Unterstützung für die Wohnungsunternehmen vorgenommen werden Das ist dringend erforderlich. 

5 Beispiel / Überblick des Förderprogramms der LBB Bank (Förderung) Traditionell 

    gefertigte Wohngebäude (Mauerwerksbauten)

Die Förderung beträgt 2/3 der anerkannten Baukosten. Je nach Wohnungsgröße gelten bezogen auf die Wohnfläche folgende Obergrenzen:

· bis zu 50 m² Wfl.: 

Darlehen bis zu 445 EUR/m²;

· bis zu 65 m² Wfl.: 

Darlehen bis zu 445 EUR/m² für 50 m² und bis zu 345 

EUR/m² für weitere 15 m²;

· bis zu 100 m² Wfl.: 

Darlehen bis zu 445 EUR/m² für 50 m², bis zu 345 

EUR/m² für 15 m² und bis zu 240 EUR /m² für weitere 35 

m² Wohnfläche

Für größere Wohnungen bildet der Höchstfördersatz für 100 m² Wohnfläche die Obergrenze.

Industriell gefertigte Wohngebäude (Block- und Plattenbauten)

Die Höhe der Zuwendung beträgt bis zu

· 45 v. H. der anerkannten Baukosten, maximal 170 EUR/m² Wohnfläche für Gebäude bis zu   6 Wohngeschossen

· 60 v. H. der anerkannten Baukosten, maximal 380 EUR /m² Wohnfläche für Gebäude mit 7 und mehr Wohngeschossen (Wohnhochhäuser und -scheiben)

· 65 v. H. der anerkannten Baukosten, maximal 490 EUR /m² Wohnfläche für Gebäude mit 7 und mehr Wohngeschossen (Wohnhochhäuser und -scheiben), wenn zusätzliche 

Brandschutzmaßnahmen gemäß Runderlass des MSWV Nr. 2/1994 vom 31. Januar 

1994 erforderlich sind.

Schaffung von Wohnraum nach § 16 Abs. 1 Ziff 2 - 4 WoFG an bestehenden

Gebäuden (z.B. in funktionslos gewordenen Gesellschaftsbauten)

· Die Förderung beträgt 65 v. Hundert der anerkannten Baukosten, maximal 490 

EUR/m² Wohnfläche.

· Erhöhung der Förderobergrenzen für beide Gebäudetypen jeweils um bis zu 70 

EUR/m² Wohnfläche möglich.
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